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Stadt ZOrich, Privater Gestaltungsplan "Freigut" 

Erläuterung der Anpassungen am Gestaltungsplan 

1. Einleitung 

Die vorliegenden, geringfügigen Änderungen der Vorschriften des Gestaltungsplans 
werden nachstehend erläutert. Diese Erläuterungen sind als Ergänzung zum 
eigentlichen Erläuterungsbericht vom 25. Oktober 2000 zu verstehen. 

Die „Erläuterung der Anpassungen am Gestaltungsplan" behandelt und begründet 
nur die Abweichungen. Der Erläuterungsbericht vom 25. Oktober 2000 ist nach wie 
vor gültig. 

2. Begründung zur Änderung 

Der Gestaltungsplan basiert auf einem Vorprojekt, das die damalige 
Grundeigentümerin zusammen mit dem Gestaltungsplan für das Grundstück 
entwickelt hat. 

Ende 2001 erwarb die llHF Parkring AG das Grundstück. Die Architektin Tilla Theus 
projektierte den Neubau im vorgesehenen Teilgebiet nach den Bedürfnissen der 
neuen Eigentümerschaft. 
Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden 
erarbeitet und am 16. April 2002 bewilligt. 

3. Änderungen 

Das Projekt wurde von allen zuständigen Behörden als städtebaulich und 
volumetrisch überzeugende Lösung erachtet und entspricht dem Ziel des 
Gestaltungsplans. 

Geltungsbereich, Zweck, Umfang, Denkmalschutz, Ausnutzung, ökologische 
Aspekte, Energie, Autoabstellplätze und Verkehrserschliessung bleiben 
unangetastet. 

Die Änderungen beziehen sich lediglich auf die Terrainanpassung in unmittelbarer 
Umgebung des Neubaus und die neutrale Bezeichnung der Geschosse. 
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1 . EINLEITUNG 

Die Erbengemeinschaft Landolt als Grundeigentümerin vertreten durch Urs Hofmann, INOVA 
PIS AG befassen sich seit längerer Zeit mit umfassenden Vorarbeiten und Abklärungen mit den 
zuständigen kantonalen und städtischen Behördenvertretern, um die Villa Freigut mit ihrem 
Umgebungsraum nachhaltig zu erhalten und einen zusätzlichen Neubaukörper mit 
unterirdischer Parkierungsanlage zu gestalten. 

Im Frühjahr 1999 wurde das Architekturbüro Willi Kladler, Zürich mit der Ausarbeitung verschie
dener Vorprojektvarianten beauftragt. In Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden 
wurde aus städtebaulicher, architektonischer und denkmalpflegerischer Sicht das nun vorlie
gende Vorprojekt als gute Lösung beurteilt. 
Auf der Grundlage des vorliegenden Vorprojektes (gemäss Ziffer 7 Anhang "Planver
kleinerungen") soll nun dieser private Gestaltungsplan festgelegt werden. 

Dieses Vorprojekt zeigt auf wie im Rahmen des Gestaltungsplanes die Gestaltung der neuen 
und bestehenden Baukörper sowie die Lage des unterirdischen Baukörpers für eine Par
kierungsanlage sowie die Gartenanlage aussehen könnte und dient zur Illustration. 
Das Projekt selber ist jedoch nicht Gegenstand des Mitwirkungsverfahrens im Rahmen von § 7 
des Planungs- und Baugesetz (PBG). 

Beim Erlass von Nutzungsplänen, als auch bei der Genehmigung privater Gestaltungspläne, 
verlangt die Verordnung über die Raumplanung (RPV) vom 2. Oktober 1989 einen Bericht 
darüber, wie den Zielnormen der Raumplanung Rechnung getragen wird. 

RPV Art. 26 

2 

Die Behörde, die die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungs
behörde (Art. 26 Abs. 1 RPG) Bericht darüber, wie der Nutzungsplan die Ziele und Grund
sätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 
Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan 
(Art. 8 RPG) berücksichtigt sowie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbe
sondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung trägt. 

Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven im weitgehend überbauten Gebiet 
bestehen und wie diese Reserven haushälterisch genutzt werden sollen. 

Bei privaten Gestaltungsplänen wird die Umsetzung der materiellen Raumplanungsgrundsätze 
und die Berücksichtigung der übergeordneten Planung von Bund, Kanton und Gemeinde 
zweckmässigerweise in einem Erläuterungsbericht des privaten Planungsträgers zu Handen 
der Genehmigungsbehörden dokumentiert. Dieser Berichterstattung soll der vorliegende Er
läuterungsbericht dienen. 
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2 . STÄDTEBAULICHE SITUATION 

Das Gestaltungsplanareal liegt in den Zürcher Stadtkreisen Enge und Altstadt. Der Beizugs
perimeter umfasst die beiden Grundstücke Kat. Nr. 2727 und 1359, welche durch die Brand
schenke-, Freigutstrasse, die SZU-Bahnlinie und nördlich durch die Tunnelbaulinie begrenzt 
sind. 

Im Bereich des Freigutes und der Freigutstrasse stossen städtische Quartiere unterschiedlicher 
Ausprägung aufeinander. Das Freigut steht am Übergang von dicht überbauten, vorstädti
schen Quartieren zum vornehmen, locker überbauten und durchgrünten Villenviertel und 
bildet den Anfang des Villengürtels, der sich auf dem linksufrigen Moränenhügel nach Süden 
zieht. 

Die Villa Freigut liegt heute an der Nahtstelle zwischen der dichten Bebauung des Selnauquar
tiers und den freistehenden Häusern des Engehügels. Die Villa ist weitgehend im originalen 
Zustand geblieben, der Garten ist durch den Tunneleinschnitt in zwei verschiedene Zonen ge
teilt worden. Der zur Villa gehörende südliche Gartenteil wurde nach dem Tunnelbau rekon
struiert, westlich der Villa ist durch die in den Hang versetzte Tunneleinfahrt eine Restfläche 
entstanden. Durch einen pavillonartigen Neubau wird diese verlorene Fläche wieder integriert. 

Der Gestaltungsplan zeigt ferner den Umfang und die Lage der geschützten Gartenanlage, des 
Laubenganges, der Aussichtskanzel und der Erschliessung auf. 

3. BEBAUUNGS· UND NUTZUNGSKONZEPT 

Die historische Einheit von Villa und Garten wird durch den kleinen Pavillon (Neubau) erweitert. 
Villa und Pavillon sind durch eine unterirdische Garage verbunden. Die Erschliessung erfolgt 
über die bereits vorhandene Gartenzufahrt, welche die Garage und die Sockelpartie der Villa 
erschliesst. 

Der architektonische Ausdruck des Pavillons soll bewusst in einem Kontext zur herrschaftlichen 
Villa stehen und diese nicht konkurrenzieren. 

Für die Villa und den Neubau wird kein Wohnanteil vorgesehen, um so auch der besonderen 
Lage Rechnung zu tragen . 

Für den Neubau ist eine exklusive Geschäftsnutzung (z.B. Büro I Verwaltung I Praxen) vor
gesehen, ebenso für die Villa, wobei auch andere Nutzungen denkbar sind. 
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4. FREIRAUM KONZEPT 

Der Garten ist im Inventar der schützenswerten Gartenanlagen von kommunaler Bedeutung 
aufgeführt und wird im Schutzvertrag gemäss Art. 4.2 Vorschriften Gestaltungsplan gesichert. 
Das Gartendenkmalpflegerische Gutachten (Oktober 1996), welches durch die Fachstelle für 
Gartendenkmalpflege erstellt worden ist, bildete eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für 
eine mögliche Neubebauung und Sicherung der noch vorhandenen, erhaltenswerten 
Substanz. 

Charakterisierung des Objektes 

Beim Areal Freigut handelt es sich um ein ehemaliges Zürcher Landgut mit barocker Garten
anlage und frühklassizistischem Herrschaftshaus. Die ursprünglich 4 2/3 Juchart umfassende 
Gartenanlage hat sich in Grösse und Gestalt im laufe der Zeit mehrmals stark verändert. 
Während sich der ursprüngliche Zustand des Hauses bis heute im Wesentlichen erhalten hat, 
beschränkt sich der Garten auf seinen Torso. Der südwestliche Teil wurde in den 70er Jahren 
nach dem Bau der Tunnelstrasse einer Rekonstruktion unterzogen. Dank des glücklichen 
Standortes des Hauses besitzt dieses noch heute eine herrschaftliche Ausstrahlung. 

Gestalterische Qualitäten 

Die Analyse des Areal Freigut macht deutlich, dass es sich beim Garten mit wenigen Aus
nahmen (Teil Gartenpartie Nord, in welchem das Baufeld B vorgesehen ist) um eine aus garten
denkmalpflegerischer Sicht schützenswerte Anlage handelt. 
Die wesentlichen Gestaltungsmerkmale der durchlebten Stilepochen sind in diesen Rest
Gartenflächen erhalten geblieben. 

Die Gartenpartie Ost (Kat.Nr. 1359) bildet ein würdevolles und in seiner Wirkung intaktes Zeit
dokument des 19. Jahrhundert und ist konzeptionell sowie materiell schützenswert. 

Die Gartenpartie Nord muss durch die drastischen Veränderungen des unmittelbaren Umfeldes 
(Tunnelbau, Ausbau Sihltalbahn), durch die räumliche Bedrängtheit und ihre gestalterisch un
definierte Ausprägung in ihrem Erhaltungszustand als schlecht eingestuft werden. Ausnahme 
bilden der konzeptionell schützenswerte Laubengang mit Aussichtskanzel und der grenzseitig 
verlaufende Heckgürtel. 

Die Gartenpartie Süd mit ihrer anfangs der 70er Jahre wiederhergestellten Gartenanlage vermit
telt in ihrer wohlproportionierten, auf 3 Ebenen leicht terassierten, auf einem Quadrat beruhen
den Komposition das Bild eines barocken Gartens und ist konzeptionell schützenswert. 

Zusammenfassung 

Der vorliegende Gestaltungsplan berücksichtigt die Anliegen der Gartendenkmalpflege. 

Der Pavillon ist in der Gartenpartie Nord angeordnet, welcher sich somit gut in die Gartenanlage 
integriert und die schützenswerten Teile des Umschwungs respektiert. 

Die Aussagen bezüglich Charakterisierung des Objektes und Gestalterische Qualitäten sind 
dem Gartendenkmalpflegerischen Gutachten entnommen. 
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5. DENKMALSCHUTZ 

Einleitung 

Die Villa Freigut mit ihrem Umschwung ist als Schutzobjekt von Kantonaler Bedeutung einge
stuft und wird im Schutzvertrag gemäss Art. 4.2 Vorschriften Gestaltungsplan gesichert. 

Das Gutachten der kantonalen Denkmalpflegekommission (dat. 17.6.1997) bildete die Grund
lage zur Beurteilung der Unterschutzstellung des Gebäudes und dessen schützenswerten 
Nahbereich sowie bezüglich Definition eines Baubereiches für einen Neubau. 

Beschrieb 

Die Villa Freigut ist ein Herrschaftshaus eines herrschaftlichen Landgutes, das sich weitgehend 
im originalen Zustand erhalten hat. 
Aufgrund der Geschichte, der architektonischen Bedeutung als Einzelmonument wie als Teil 
und Rest eines Ensembles sowie der künstlerisch wertvollen Ausstattung ist die Villa ein ein
zigartiges Zeugnis der zürcherischen Geschichte. 

Die durch die Siedlungsentwicklung erfolgten Veränderungen, namentlich der Abbruch der 
Ökonomiegebäude sowie die Aufhebung eines Teiles des westlich gelegenen Parkes infolge 
Neubauten (Weinkellerei), haben das Ensemble bereits stark reduziert und beeinträchtigt. 
Um den Zusammenhang von Herrschaftshaus und Umschwung zu erhalten, soll sich der Neu
bau als Pavillon mit guter, zeitgemässer Gestaltung sorgfältig einfügen, um so die Qualität des 
Ensembles nicht zu schmälern. 

Der Beschrieb bezieht sich auf Teile des Gutachtens der kantonalen Denkmalpflege
kommission. 

Privater Gestaltungsplan 

Ziel des Gestaltungsplanes ist es, die Grundlage für eine städtebaulich gute und volumetrisch 
vertretbare Neubau-Lösung im Kontext mit dem bestehenden Ensemble der Villa und dem Um
schwung zu schaffen. 

6. ERSCHLIESSUNG I VERKEHR 

Die verkehrsmässige Erschliessung erfolgt ausschliesslich über die Brandschenkestrasse. Mit 
der bereits bestehenden Zufahrt werden einerseits die Tiefgarage und anderseits die oberir
dischen Parkplätze auf dem Niveau der Sockelpartie der Villa erschlossen. 

Die Parkierung für das Gestaltungsplanareal ist hauptsächlich unterirdisch und teilweise ober
irdisch, insbesondere für Besucher, angeordnet. 

Der Zugang für die Fussgänger bleibt erhalten und erfolgt von der Freigutstrasse über die 
Gartenpartie Nord zur Villa. 

Das Areal ist durch den öffentlichen Verkehr erschlossen. 

Entlang der Brandschenkestrasse fährt die Buslinie Nr. 66, welche die Verbindung in die City 
und Richtung Kilchberg gewährleistet. Die Haltestelle ist etwa 250 m vom Areal entfernt. 

Die Tramlinie Nr. 13 (Verbindung Höngg - Stadtzentrum - Albisgüetli) und der SZU Bahnhof 
befinden sich in ca. 200 m Entfernung. 
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7. ANHANG 

Situationsplan, Plan Nr. 9 - 500 - 2, dat. 25.10.2000 

Grundrisse, Plan Nr. 9 - 101 - 4, dat. 25.10.2000 (Planverkleinerungen) 

Fassaden/ Schnitte, Plan Nr. 9 - 101 - 4, dat. 25.10.2000 (Planverkleinerungen) 
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